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Eigenen Stellenwert beanspruchen die
Reflexionen von Heinz Aebi, Grenchen, unter dem
Titel: «Mitwirken, Mitgestalten. Eine Chance für
den Solothurner Heimatschutz.» Gemäss dem
revidierten solothurnischen Planungs- und Baugesetz

sind die Behörden verpflichtet, für ihre
Planungen ein Informations- und Mitwirkungsverfahren

durchzuführen. Mitwirkung setzt
Information voraus; es darf dies aber keine
Alibiübung sein, nur um dem Gesetz minimal Folge zu
leisten, sondern soll als Chance betrachtet
werden, um Planung gemeinsam mit der Bevölkerung

zu erarbeiten und den Bedürfnissen
anzupassen. Es ist mit der Bevölkerung frühzeitig und

mit geeigneten Mitteln ein Dialog aufzunehmen
und auftauchende Einwände und Ergänzungen
sind zu berücksichtigen. Der Solothurner
Heimatschutz kann dabei einen Beitrag leisten für
einen bewussteren Umgang mit unserer gebauten
Umwelt und die Suche nach Lösungen für die
vielfältigen Ortsbildprobleme.

Wichtige Adressen

Obmann: Jürg Würgler, Kantonsschulprofessor,
Sonnhaldenweg 8, 4522 Rüttenen.
Geschäftsführerin: Annerös Furrer, Kräiligen-
strasse 36, 4581 Küttigkofen.

Für unseren Jura

Aus dem Tätigkeitsbericht
des Schweizerischen Juravereins

Der deutsch und französisch abgefasste Jahresbericht

1992 hält nach dem Rückblick auf die
Generalversammlung vom 16. Mai in Wildegg die
Geschäfte von Vorstand und Geschäftsausschuss
fest. Das neue, im Massstab 1:60000 gehaltene
Kartenwerk aus vier Blättern findet regen
Absatz, das Wanderbuch wurde in seiner 11. Auflage
neu gestaltet. Werbung wurde an der
Gewerbeaussteilung in Langnau, in den Schaufenstern der
EKO-Reisen und der Atel Ölten betrieben. Mit
dem neu gegründeten Solothurnischen
Tourismusverband wurde bereits die Zusammenarbeit
aufgenommen. Im Tätigkeitsbericht der
Markierungsleiter werden zahlreiche Neusetzungen von
rot/gelben Farbrhomben und verschiedenen
Weidedurchgängen, z. T. mit Drehkreuzen, gemeldet.

Der Schweizerische Juraverein hielt die
diesjährige Generalversammlung am 15. Mai in St-
Ursanne ab; er zählt nun gegen 1000 Mitglieder,
wovon 150 Hotels und Restaurants.

Das neue Jurawanderbuch

Wer recht in Freuden wandern will der wird
froh sein über einen zuverlässigen Begleiter. Als
solcher darf das neue Wanderbuch «Jurahöhenwege»

bezeichnet werden, das rechtzeitig auf die
schöne Jahreszeit in 11. Auflage erschienen ist.
Der Verfasser Adolf Fuchs hat es sorgfältig
überarbeitet und ihm ein neues Kleid gegeben. Um-
fangmässig konnte das Buch etwas reduziert werden

— dank neuer graphischer Gestaltung: der
Text ist nun zweispaltig, die Schrift etwas kleiner,
dafür mit fettgedruckten Stichwörtern übersichtlicher

geworden, auch sind die heimatkundlichen
Notizen nun besser lesbar. Im Inhalt ist unser
Begleiter aber gleich geblieben. Auf 36 Routen mit
attraktiven Titeln führt er uns von Zürich und
von Basel aus bis nach Genf, mit guten Beschreibungen

und mit den willkommenen Profilen mit
Angabe der Marschzeiten. Vorangestellt sind
vier doppelseitige Kartenausschnitte 1:300000,
im Anhang finden sich touristische Auskünfte. 9

farbige und 19 schwarzweisse Aufnahmen locken
uns auf die Jurahöhen. M. B.

Jurahöhenwege. Wanderbuch. Verlag Küm-
merly + Frey, Bern 1993. Herausgeber:
Schweizerischer Juraverein. 112 Seiten, reich illustriert.
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